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gebrauch von den Oeffnungen entfernen zu können, mit dem

Vorzug beftändigen Lichtzutrittes durch die Gitter in der Con-

ftruction zufammenfchiebbarer Gitter zu verbinden,

Ein folches il“: das Born’fche Patentgitter (Fig. 25 3°).
Es befteht daffelbe aus zwei Flügeln, die nach Bedürfnifs zufammen-

gefchoben und durch zwei Verfchraubungen und ein Schnepperfchlofs ver-

bunden werden. Es wird auf der Innenfeite der Fenfier angebracht, und ein

lothrechter Stab um den anderen (5 bis 7111m Itark‚ 20mm breit) läuft mit

einer Rolle von Holz oder Hartgummi auf dem Fenfterbrett. Zufammen-

gefchoben nimmt das Gitter auf jeder Seite der Fenfterlaibung einen Raum

von ca. 80m Breite in Anfpruch.

Wo nicht [ehr grofse Sicherheit verlangt wird, mag diefe Vorrichtung

ihrer Bequemlichkeit wegen ganz empfehlenswerth fein.

 

  Fig. 25. 
Korbgitter in Erfurt.

Fig. 24.  

 

  
 

 

          

 

  

 

 

Korbgitter in Worms. Born’s Patent-Gitter 30).

c) Sicherungen gegen Durchbruch der Wände, Decken und Fufsböden

in befonderen Räumen (Trefors).'

Es hat fich im Laufe der Zeit ergeben, dafs Caffenfchränke allein für lich 22-

nicht die genügende Sicherheit gegen Einbruch und Feuer bieten, fondern dafs Allgemeines"

fie in befonders fefi: conflruirten Räumen, den Trefors, untergebracht werden
müffen.

Je nach der Menge der aufzubewahrenden Werthe erhalten diefelben ver-
fchiedene Größe“), was aber auf die Principien der Conflruction von keinem

Einfluß ifi:. Diefe Principien find: möglichfte Erfchwerung des Durchbrechens der

Raumuml'chliefsungen bei Rückfichtnahme auf Feuerficherheit und Ermöglichung

einer Aufficht über diefe Raumumfchliefsungen.

30) D. R.—P. Nr. 5570.

31) So hat der Trel'or der deutfchen Reichsbank in Berlin eine Grundfläche von 1000m, wozu noch ein {ehr ge-

räumiger Vortrel'or tritt.


